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Mietvertragsbedingungen

Alle Preise verstehen sich zuzÄglich Mehrwertsteuer.

Ist bis zum 10. Tag nach Rechnungslegung kein Eingang der vereinbarten Miete erfolgt, 
hat der Vermieter das Recht, die GerÅte nebst ZubehÇr sofort abzuholen.

Der Vermieter ist berechtigt, monatlich Zwischenrechnungen zu erstellen, welche sofort
rein netto fÅllig sind.

Die Mindestmietzeit betrÅgt 3 Kalendertage.

In den Mietpreisen ist bereits unser Kundendienst fÄr die Beseitigung von nicht selbstverschuldeten
StÇrungen enthalten. Befindet sich der Mietgegenstand auÉerhalb des Berliner Rings, werden die
Fahrzeiten berechnet.

SchÅden, die durch den Betrieb oder Ausfall des MietgerÅtes/ der MietgerÅte wÅhrend der Mietdauer
auch Dritten gegenÄber verursacht werden, gehen zu Lasten des Mieters.

Bei Verlust und SchÅden an GerÅten und ZubehÇr haftet der Mieter.

FÄr ÑlschÅden im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Äbernimmt der Vermieter keine Haftung.
Der Mieter erkennt seine eigene Haftung bei derartigen SchÅden an und sorgt fÄr eigenen Schutz.

Auf- und Abbauten sowie das Umsetzen der GerÅte erfolgt bauseits oder wird nach Aufwand zzgl.
Fahrkosten berechnet.

Die An- und Abfuhrpauschalen gelten nur bei einer Hin- und RÄckfahrt. Nachbestellungen oder einzelne
Abtransporte werden nach Aufwand oder nach Absprache mit einem Pauschalpreis berechnet.

Eine Weitergabe der GerÅte an Dritte bedarf der Genehmigung des Vermieters.

Im Freien aufgestellte Tanks und GerÅte mÄssen vom Mieter eingehaust werden und bei zu 
niedrigen vor Frost geschÄtzt werden. Durch mangelnden Schutz entstandene
StÇrungen sind selbstverschuldet und werden somit in Rechnung gestellt.

Der Aufstellort muss beim An- und Abtransport der GerÅte durch uns wegsam sein.

Die GerÅte sind vom Mieter frei zu melden und gereinigt zurÄckzugeben.
Bei starken Verschmutzungen wird die Reinigung nach Aufwand berechnet.

Das MietverhÅltnis ist erst beendet, wenn das Material vollstÅndig zurÄckgegeben worden ist.

Ungebrauchtes HeizÇl wird nicht vergÄtet.
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